
ARTIKEL 31
(1) Die Erziehung der Kinder zu geistig und körperlich tüchti

gen Menschen im Geiste der Demokratie ist das natürliche Recht 
der Eltern und deren oberste Pflicht gegenüber der Gesellschaft.

ARTIKEL 32
(1) Die Frau hat während der Mutterschaft Anspruch auf be

sonderen Schutz und Fürsorge des Staates.
(2) Die Republik erläßt ein Mutterschutzgesetz. Einrichtungen 

zum Schutz für Mutter und Kind sind zu schaffen.

ARTIKEL 33
(1) Außereheliche Geburt darf weder dem Kinde noch seinen 

Eltern zum Nachteil gereichen.
(2) Entgegenstehende Gesetze und Bestimmungen sind auf

gehoben.

IV. Erziehung und Bildung 

ARTIKEL 34
(1) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.
(2) Der Staat nimmt an ihrer Pflege teil und gewährt ihnen 

Schutz, insbesondere gegen den Mißbrauch für Zwecke, die den 
Bestimmungen und dem Geist der Verfassung widersprechen.

ARTIKEL 35
(1) Jeder Bürger hat das gleiche Recht auf Bildung und auf 

freie Wahl seines Berufes.
(2) Die Bildung der Jugend sowie die geistige und fachliche 

Weiterbildung der Bürger werden auf allen Gebieten des staat
lichen und gesellschaftlichen Lebens durch die öffentlichen Ein
richtungen gesichert.

ARTIKEL 36
(1) Die Einrichtungen des öffentlichen Schulwesens und die 

Durchführung des Schulunterrichts obliegen den Ländern. Die 
Republik erläßt hierzu einheitliche gesetzliche Grundbestimmun
gen. Die Republik kann selbst öffentliche Schuleinrichtungen 
schaffen.
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